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Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt 
jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 

 
 

101. 
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz: Bekanntgabe der Wahl des Vorsitzenden, der 
Stellvertretenden Vorsitzenden und des Schriftführers  
Der Vorsitzende des Universitätsrates, Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass der 

Universitätsrat in seiner 1. ordentlichen Sitzung am 16.04.2018 gemäß § 21 Abs 9 UG folgende Personen 

zum Vorsitzenden, zur Stellvertretenden Vorsitzenden und zum Schriftführer des Universitätsrates der Med 

Uni Graz gewählt hat:  

 Herrn Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 
zum Vorsitzenden, 

 

 Frau Univ.-Prof.in MMag.a Dr.in Eva SCHULEV-STEINDL, LL.M. 
zur Stellvertretenden Vorsitzenden und 

 

 Herrn Priv.-Doz. Dr. Michael TÖPKER 
zum Schriftführer. 

 
Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 

Vorsitzender des Universitätsrates 
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MTBl. vom 25.04.2018, StJ 2017/18, 26. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

102.  
Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz: Festsetzung der Vergütung 
Der Vorsitzende des Universitätsrates, Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL, gibt bekannt, dass der 

Universitätsrat in seiner 1. ordentlichen Sitzung am 16.04.2018 folgende Vergütung für die Mitglieder des 

Universitätsrates gemäß § 21 Abs 11 UG iVm § 3 der Universitätsräte-Vergütungsverordnung festgesetzt 

hat:  

 

Die Mitglieder erhalten eine Vergütung von EUR 800,00, die Stellvertretende Vorsitzende eine Vergütung 

von EUR 960,00 und der Vorsitzende eine Vergütung von EUR 1.200,00 pro Monat. Die Sitzungsgelder 

sind in den genannten Beträgen bereits inkludiert. Die Reisekosten werden extra verrechnet.  

 
Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Hans SÜNKEL 

Vorsitzender des Universitätsrates 
 
 

103. 
Richtlinie des Rektorates: Richtlinie für die Antragstellung und Gewährung von Freistellungen und 
Reisekostenzuschüssen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinischen Universität Graz 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz in seiner Sitzung am 17.04.2018 gemäß § 20 Abs 6 Z 5 UG idgF folgende Richtlinie für 
die Antragstellung beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

  



- 10 - 

MTBl. vom 25.04.2018, StJ 2017/18, 26. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

104. 
Betriebsvereinbarung über die Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen sowie Weiter- und  
Fortbildungsveranstaltungen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal sowie dem Betriebsrat für das wissenschaftliche  
Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss an der Medizinischen Universität 
Graz, vertreten durch den Vorsitzenden, andererseits, abgeschlossene Betriebsvereinbarung bekannt: 
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105. 
Betriebsvereinbarung über den Einsatz von visuellen Überwachungssystemen gemäß  
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt folgende zwischen der Medizinischen Universität 
Graz bzw. dem Amt der Medizinischen Universität Graz, vertreten durch den Rektor, einerseits, und dem 
Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal sowie dem Betriebsrat für das wissenschaftliche  
Universitätspersonal bzw. dem zuständigen Dienststellenausschuss an der Medizinischen Universität 
Graz, vertreten durch den Vorsitzenden, andererseits, abgeschlossene Betriebsvereinbarung bekannt: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 
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106. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
106.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisationsein-
heiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätsperso-
nal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Quali-
fikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

  

mailto:personal@medunigraz.at
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde,  
zu besetzen ab Mai 2018, 

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre  
 

Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Pädiatrie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für  

(inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet Pädiatrie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von  

Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistung  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Berndt Urlesberger, Leiter der Klinischen Abteilung für  
Neonatologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: berndt.urlesberger@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-81133. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W145 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 16. Mai 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
  

mailto:berndt.urlesberger@medunigraz.at
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Klinische Abteilung für Hämatologie, 
befristet auf die Dauer der Karenz, 

zu besetzen ab 01.06.2018 voraussichtlich bis 31.03.2019 
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie 

und Stammzelltransplantation 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für  

(inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von 

Klinischen Studien/ wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet der  

Hämatologie und Stammzelltransplantation von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse 
 Gute Englisch-Kenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 
 Selbstständiges Arbeiten 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.368,46 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ.-Prof.in Dr.in Hildegard Greinix, Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Hämatologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: leitung.haematologie@klinikum-graz.at,  
Tel.: +43/316/385-14086. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W143 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 16. Mai 2018.    www.medunigraz.at/stellen 
 

Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor  

mailto:leitung.haematologie@klinikum-graz.at
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